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Das Lehrbuch „Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie“ — 
eine wertvolle Hilfe für die juristische Praxis
Mit dem vom Institut für Theorie des Staates und des 
Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR her
ausgegebenen Lehrbuch „Marxistisch-leninistische 
Staats- und Rechtstheorie“/l/ liegt erstmals eine von 
Staats- und Rechtstheoretikem der DDR verfaßte Ge
samtdarstellung dieses wichtigen Wissenschaftszweiges 
vor./2/ Das Werk, das von einem Kollektiv von 21 Wis
senschaftlern ausgearbeitet wurde, demonstriert in 
überzeugender Weise die seit dem VIII. Parteitag der 
SED erzielten Fortschritte in unserer staats- und rechts
theoretischen Forschung.

Zur Anlage des Lehrbuchs

Entsprechend dem Gegenstand der marxistischen 
Staats- und Rechtstheorie befaßt sich das Lehrbuch mit 
den grundlegenden, allgemeingültigen Gesetzen des Ent
stehens, der Entwicklung, des Wesens, der Struktur 
und des gesellschaftlichen Wirkens von Staat und Recht. 
Im Mittelpunkt stehen grundsätzliche Fragen des sozia
listischen Staates und des sozialistischen Rechts in ihren 
dialektischen Wechselbeziehungen. Dabei wird die 
Staats- und Rechtstheorie als internationalistische Wis
senschaftsdisziplin verstanden; demzufolge kann es 
auch keine DDR-spezifische Staats- und Rechtstheorie 
geben. Als Prototyp des sozialistischen Staates wird 
der Sowjetstaat genommen, mit dem sich das Proleta
riat unter der Führung der kommunistischen Partei 
zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte als herr
schende Klasse konstituierte und der sich auch in der 
Gegenwart als mächtiges Instrument beim Aufbau der 
kommunistischen Gesellschaft erweist.
Von den 26 Kapiteln des Lehrbuchs befassen sich allein 
acht mit der Entstehung und dem Wesen des sozialisti
schen Staates, den Funktionen des sozialistischen Staa
tes, den Beziehungen zwischen sozialistischem Staat 
und Persönlichkeit, den Formen des sozialistischen 
Staates, der sozialistischen Demokratie, dem Mechanis
mus der sozialistischen Staatsgewalt sowie dem inter
nationalistischen Wesen des sozialistischen Staates. In 
weiteren zehn Kapiteln werden das Wesen und die 
Funktionen des sozialistischen Rechts, das Verhältnis 
von sozialistischem Rechtsbewußtsein und sozialisti
scher Moral, die sozialistische Gesetzlichkeit, die recht
setzende Tätigkeit des sozialistischen Staates, die sozia-

/!/ Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie (Lehr
buch). Gesamtbearbeitung und verantwortliche Redaktion: 
Gerhard Haney, Karl A. Mollnau, Karl-Heinz Schöneburg, 
Traute Schönrath, Gerhard Schiißler, Wolfgang Weich eit. Staats
verlag der DDR, Berlin 1975. 624 Seiten; EVP: 25 Mark. — Seiten
angaben im Text beziehen sich auf dieses Lehrbuch.
121 Gleichzeitig gibt das Institut für Theorie des Staates und 
des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR eine 
Übersetzung des vierbändigen sowjetischen Lehrbuchs „Marxi
stisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des 
Rechts“ heraus, von dem bisher drei Bände im Staatsverlag der 
DDR erschienen sind. Vgl. dazu die Rezension des 1. Bandes 
in NJ 1975 S. 263 fl.

listische Rechtsnorm und ihre Wechselbeziehungen zu 
anderen sozialen Normen, das System des sozialistischen 
Rechts, die sozialistische Rechtsverwirklichung, die so
zialistischen Rechtsverhältnisse sowie der Kampf gegen 
Rechtsverletzungen in der sozialistischen Gesellschaft 
behandelt.
Das gesamte Lehrbuch zeichnet sich durch konsequente 
Parteilichkeit und wissenschaftliches Herangehen an 
die Grundprobleme der Staats- und Rechtsentwicklung 
aus. So wird die Entstehung und Entwicklung des Staa
tes und seines Rechts in die Gesetzmäßigkeiten der ge
sellschaftlichen Entwicklung eingeordnet und immer 
wieder ihre Abhängigkeit von den materiellen Le
bensbedingungen der Gesellschaft, insbesondere von 
den ökonomischen Verhältnissen, nachgewiesen. Dem
entsprechend gehört es zum Grundanliegen des Wer
kes, den Klassencharakter des Staates herauszuarbei
ten und die historische Überlegenheit des sozialisti
schen Staates, .der sozialistischen Demokratie und 
Rechtsordnung gegenüber dem bürgerlichen Staat und 
dem heutigen imperialistischen Herrschaftssystem deut
lich zu mache]}.
In überzeugender Weise wird begründet, wie sich die 
weitere Ausgestaltung der sozialistischen Staatsmacht 
und die Verwirklichung ihres Wesens als Prozeß der 
allseitigen Durchsetzung der führenden Rolle der Ar
beiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei 
beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus voll
zieht. Das entspricht der Feststellung der 14. Tagung des 
Zentralkomitees der SED, wonach sich in Verwirk
lichung der Orientierung des VIII. Parteitages der SRD 
der Einfluß der Arbeiterklasse im Einklang mit den Er
fordernissen des weiteren sozialistischen Aufbaus auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens weiter ver
stärkt hat./3/
Beachtung verdient die Tatsache, daß sich die Verfas
ser wissenschaftlich fundiert und konkret sowohl mit 
den heutigen imperialistischen Theorien über das We
sen des imperialistischen Staates und seines Rechts als 
auch mit imperialistischen, revisionistischen und 
maoistischen Auffassungen über den sozialistischen 
Staat auseinandersetzen und deren gesellschaftsfeind
lichen Charakter aufzeigen. Von großer Aktualität ist 
die Auseinandersetzung mit pluralistischen Staats- und 
Demokratieauffassungen, weil die imperialistischen 
Kräfte diese für besonders geeignet halten, um ideolo
gisch und politisch in die sozialistischen Länder einzu
dringen und konterrevolutionäre Umsturzversuche vor
zubereiten oder in anderen Ländern progressive Ent
wicklungen aufzuhalten, wie das Beispiel Portugal 
zeigt.
Im folgenden sollen einige im Lehrbuch behandelte

/3/ Vgl. E. Honecker, Zur Einberufung des IX. Parteitages 
(14. Tagung des Zentralkomitees der SED), Berlin 1975, S. 10.
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